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Fünfte Änderung 
der Fächerübergreifenden Satzung 
zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung 
der Humboldt-Universität zu Berlin (ZSP-HU) 
 
 
Der Akademische Senat der Humboldt-Universität 
zu Berlin hat am 24. April 2018 auf Grund von § 2 
Absatz 1 Satz 2 und § 10 Absatz 5 bis 6 des Geset-
zes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 26. Juli 2011 
(GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160), in 
Verbindung mit § 10 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 
Satz 6 und Absatz 3 in Verbindung mit § 8 b des 
Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen 
des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – 
BerlHZG) in der Fassung der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), zu-
letzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
26. Juni 2013 (GVBl. S. 198), und gemäß § 5 Ab-
satz 1 Buchstabe b Nummer 4 der Verfassung der 
Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 24. Oktober 
2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-
Universität zu Berlin Nr. 47/2013 vom 28. Oktober 
2013) die folgende Satzung beschlossen1: 

 

§ 1 

Die Fächerübergreifende Satzung zur Regelung von 
Zulassung, Studium und Prüfung der Humboldt-
Universität zu Berlin (ZSP-HU) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. April 2013 (Amtliches 
Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin 
Nr. 15/2013), die zuletzt durch Satzung vom 
25. April 2017 (Amtliches Mitteilungsblatt der 
Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 19/2017 vom 
27. April 2017) geändert worden ist, wird nach 
Maßgabe der §§ 2 bis 4 geändert. 
 

§ 2 

Das Inhaltsverzeichnis des Anhanges wird entspre-
chend der §§ 3 bis 4 angepasst. 
 

§ 3 

(1) Die in der Anlage enthaltenen Neufassungen 
der fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsre-
geln Nr. 2.2.1.8., 2.2.1.16. und 2.2.1.39. ersetzen 
jeweils die bisherigen entsprechenden Anlagen der 
fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsregeln 
des Anhangs der ZSP-HU. 
 
(2) Die fachspezifische Zugangs- und Zulassungs-
regeln Nr. 2.2.4.8. gelten für den in Einrichtung be-
findlichen gleichnamigen weiterbildenden Master-
studiengang „Immaterialgüterrecht und Medien-

                                                 
1 Die Bestätigung des für Hochschulen zuständigen Senatsressorts 
erfolgte am 26. April 2018. Die Bestätigung durch das Präsidium er-
folgte am 27. April 2018.  

recht“ in der Ausprägung mit einer Regelstudienzeit 
von drei Fachsemestern in Gestalt von vier Teilzeit-
studiensemestern bis zu ihrer Änderung unverän-
dert fort. 
 
(3) Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsre-
geln bleiben auch nach Umbenennung eines Studi-
enangebotes bis zu ihrer Änderung weiterhin an-
wendbar; dies gilt insbesondere für: 
 

1. Nr. 2.2.1.5. für den Masterstudiengang „In-
formation Science“ im Falle des Vollzuges 
der beabsichtigten Umbenennung des Mas-
terstudienganges, 

 
2. Nr. 2.2.1.18. für den Masterstudiengang 

„Urbane Geographien – Humangeographie“ 
und 

 
3. Nr. 2.2.3.1. für den Masterstudiengang „Ag-

ricultural Economics“. 
 

 
§ 4 

Die fachspezifischen Zugangs- und Zulassungsre-
geln Nr. 2.1.1.5., 2.2.1.36., 2.2.1.40., 2.2.1.55., 
2.2.4.4., 2.2.4.10., 2.2.4.11. und 2.2.4.12. werden 
aufgehoben. 
 
 

§ 5 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2018 in 
Kraft. 



 

Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 2.2.1.8. 
 

 

Zugangs- und Zulassungsregeln für den 

 
Masterstudiengang: Deutsch-Türkischer Masterstudiengang Sozialwissenschaften / 

German-Turkish Masters Program in Social Sciences 
 

 

I. Allgemeine Zugangsvoraussetzung 
 

Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1 Buchstabe a BerlHG. Es handelt sich um einen internationalen Studiengang gemäß § 5 

Absatz 1 ZSP-HU. 

 

Die Zulassung für den Deutsch-Türkischen Masterstudiengang Sozialwissenschaften findet an der 

Humboldt-Universität und an der Middle East Technical University (METU) in Ankara statt. 

Studierende werden für die ersten beiden Semester an der METU zugelassen und eingeschrieben 

und für das 3. und 4. Semester an der Humboldt-Universität zugelassen und eingeschrieben. 

Abweichend kann auf Beschluss des German Turkish University Consortiums das erste Studienjahr 

oder ein Semester des ersten Studienjahres an der Humboldt-Universität zu Berlin oder einer 

anderen Partnerhochschule durchgeführt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in 

einem gemeinsamen Auswahlverfahren von beiden Universitäten ausgewählt. Alle hier 

beschlossenen Zugangs- und Zulassungsbedingungen zum Studium sind auch im 

Universitätsvertrag zwischen der Humboldt-Universität und der METU festgelegt, so dass 

sichergestellt werden kann, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Bedingungen der 

Humboldt-Universität und der METU erfüllen. 

 

Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16 

Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren 

Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu 

entnehmen. 

 

II. Erweiterte Zugangsvoraussetzungen 
 
Die nachfolgenden zusätzlichen Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen sind kumulativ durch 

die Antragstellerin oder den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an 

die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind den 

jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem 

verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen 

gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 

Abschluss in einem bestimmten Fach 

Bezeichnung: Abschluss in Sozialwissenschaften oder einem verwandten Fach 

Erläuterung: Berufsqualifizierender Abschluss eines Hochschulstudiums in 

Sozialwissenschaften oder einem verwandten Fach; hierzu zählen 

insbesondere: Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, Geschichte, 

Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Soziologie, 

Verwaltungswissenschaften 

Nachweis: Hochschulzeugnis gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.3. 

 

Spezielle Kenntnisse 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Englische Sprachkompetenz in Orientierung 

an dem Mindestniveau B2 

Nachweis: Es gilt die allgemeine Anlage 1.4.1. 
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III. Regelungen zum Auswahlverfahren 
 

a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden 

Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert. 

 

b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle 

und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu 

entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein 

Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der 

Nachweis nur einmal eingereicht werden. 

 

Auswahlkriterium 1 

Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums (Abschlussnote) 

Gewichtung: 60 vom Hundert 

Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3. 

 

Auswahlkriterium 2 

Bezeichnung: Auswahlgespräch 

Gewichtung: 40 vom Hundert 

Nachweis: Erfolgreiche Durchführung eines strukturierten Auswahlgespräches zur Fest-

stellung der besonderen Motivation und Eignung für den gewählten Studien-

gang. Die Entscheidung über das Bestehen oder Nicht-Bestehen des Auswahl-

gespräches wird im Rahmen des Zulassungsverfahrens durch eine Auswahl-

kommission getroffen. Es gelten ergänzend die „Besonderen Bestimmungen 

zum Auswahlkriterium Auswahlgespräch“. 

 

c. Besondere Bestimmungen zum Auswahlkriterium Auswahlgespräch 

 

Das Hochschulauswahlverfahren erfolgt dezentral durch das German Turkish University 

Consortium. 

 

Die Bewerbungsfrist wird jährlich vom türkischen Hochschulrat festgelegt und anschließend durch 

das Konsortium auf der Website des Studiengangs bekannt gegeben. 

 

Die Ladung zum Auswahlgespräch erfolgt mit hinreichender Frist, und zwar unmittelbar nach 

Prüfung aller Bewerbungen auf die Erfüllung aller Zugangsvoraussetzungen. 

 

Basierend auf den Kriterien „Motivation für das Studienfach“ sowie „Berücksichtigung von früheren 

Studieninhalten sowie weiteren erworbenen studienrelevanten Qualifikationen“ werden im 

Auswahlgespräch folgende Fragenkomplexe angesprochen: 

- Begründung der Bewerbung, Interesse am Studiengang  

- Kenntnisse über Deutschland bzw. die Türkei 

- Bisherige Studienschwerpunkte 

- Auseinandersetzung mit künftigen Studieninhalten 

- Einschlägige Praktika 

- Berufliche Ziele nach Abschluss des Studiums 

 

Die Mitglieder der Auswahlkommission, die am Auswahlgespräch teilnehmen, erhalten 

nachfolgenden Bewertungsbogen, in dem individuelle Notizen erfasst werden. 

 

d. Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber wird durch das Ergebnis der Verbindung der 

genannten Auswahlkriterien gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU bestimmt. 

Anlage
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Seite 1 German Turkish University Consortium

Bewertungsbogen GeT MA – Auswahlgespräch  

Interviewer:  

Name:  

Herkunftsland:  

Abschluss (Hochschule):   

Abschlussnote:   

Englischkenntnisse:   

Türkischkenntnisse:  

Deutschkenntnisse  

 

Kriterium Ausprägung von 1 – 5  

Sehr 
hoch 

hoch mittel gering keine 

Begründung, Motivation (geg. Praktika) 

(Faktor 2) 

     

 

Kenntnisse über Deutschland bzw. Türkei 

(Faktor 1) 

     

 

Bisherige Studienschwerpunkte 

(Faktor 2) 

     

 

 

Humboldt-Universität zu Berlin | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Sozialwissenschaften | Internationale Masterprogramme 

Middle East Technical University Ankara | Graduate School of Social Sciences  
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Seite 2 

 

Auseinandersetzung mit künftigen 

Studieninhalten 

(Faktor 2) 

     

  

Berufliche Ziele nach Abschluss 

(Faktor 1) 

     

 

 

Sonstige Anmerkungen: 

 

Abschließende Gewichtung:     

Note (60%):  Gespräch (40%):   Gesamt: 
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Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 2.2.1.16. 
 

 

Zugangs- und Zulassungsregeln für den 

 

Masterstudiengang:  European History 

 

 

I. Allgemeine Zugangsvoraussetzung 
 

Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1 Buchstabe a BerlHG. Es handelt sich um einen internationalen Studiengang gemäß § 5 

Absatz 1 ZSP-HU. 
 

Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16 

Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren 

Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu 

entnehmen. 
 

II. Erweiterte Zugangsvoraussetzungen 
 

Die nachfolgenden zusätzlichen Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen sind kumulativ durch 

die Antragstellerin oder den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an 

die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind den 

jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem 

verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen 

gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 

Abschluss in einem bestimmten Fach 

Bezeichnung: Abschluss in einem geisteswissenschaftlichen Fach 

Erläuterung: Erforderlich ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in 

einem geisteswissenschaftlichen Fach im Umfang von mindestens 60 ECTS-

Credits. 

Nachweis: Hochschulzeugnis gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.3. 

 

Spezielle Kenntnisse 1 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Englische Sprachkompetenz in Orientierung 

an dem Mindestniveau C1 

Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.4.2. 

 

Spezielle Kenntnisse 2 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Kenntnisse in einer weiteren lebenden 

europäischen Fremdsprache mit Mindestniveau B2 

Erläuterung: Erforderlich sind Kompetenzen in einer weiteren lebenden europäischen 

Fremdsprache auf dem Mindestniveau B2 des „Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen“. In Betracht 

kommen insbesondere solche lebenden Fremdsprachen, die nach allgemeiner 

Erfahrung für den erfolgreichen Abschluss eines Masterstudiums im Fach 

Geschichte erforderlich sind, etwa Französisch, Italienisch oder Spanisch. 

Weitere Fremdsprachen, die beispielsweise Berücksichtigung finden können, 

sind: Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Albanisch, Rumänisch, die slawischen 

Sprachen des Balkans, Griechisch, Türkisch, Ungarisch, 

Tschechisch/Slowakisch sowie die nordeuropäischen Sprachen. 

Nachweis: Zertifikat, Zeugnis, Sprachdiplom oder vergleichbarer Nachweis; der Nachweis 

muss Angaben zur ausstellenden Institution, dem erreichten Niveau, zu dem 

angewendeten Bewertungsmaßstab und das Datum der Ausstellung oder der 

Abnahme der letzten Prüfungsleistung enthalten. Antragstellerinnen oder 

Antragsteller, deren Herkunftssprache die weitere Fremdsprache ist, können 

die Erfüllung der Zugangsvoraussetzung auch mittels einer entsprechenden 

Selbsterklärung nachweisen. Die Erfüllung der Voraussetzung ist ebenfalls 

gegeben, wenn nachgewiesen wird, dass mindestens ein Teil des vorherigen 
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Studiums an einer Hochschule in dieser weiteren Fremdsprache absolviert 

wurde oder zusätzlich dort studiert wurde und dies durch Studienleistungen 

und Prüfungen im Umfang von mindestens 20 ECTS-Credits belegt wird. Auch 

ein nachgewiesener hochschulzugangseröffnender Schulabschluss an einer 

Schule in dieser Fremdsprache ersetzt die allgemeinen Sprachnachweise. 

Bezugsquelle: Die Ausstellung erfolgt durch die jeweilige Einrichtung. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt 

gegeben. 

 

Spezielle Kenntnisse 3 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in Sprachen: Kenntnisse der deutschen Sprache mit 

Niveau A2 

Erläuterung: Erforderlich sind Kompetenzen der deutschen Sprache auf dem Niveau A2 des 

„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, lehren, 

beurteilen“. 

Nachweis: Zertifikat, Zeugnis, Sprachdiplom oder vergleichbarer Nachweis; das 

geforderte Sprachniveau kann beispielsweise mittels Goethe-Zertifikat oder 

vergleichbarem Nachweis erbracht werden. Andere Nachweise, die in der 

Regel Angaben zur ausstellenden Institution, dem erreichten Niveau und zum 

Zeitpunkt des Erwerbs enthalten, werden durch die Zugangskommission 

beurteilt und ebenfalls zugelassen. Antragstellerinnen oder Antragsteller, 

deren Herkunftssprache Deutsch ist, sind vom Nachweiserfordernis befreit. 

Bezugsquelle: Die Ausstellung erfolgt durch die jeweilige Einrichtung. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt 

gegeben. 

 

III. Regelungen zum Auswahlverfahren 
 

a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden 

Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert. 
 

b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle 

und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu 

entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein 

Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der 

Nachweis nur einmal eingereicht werden. 

 

Auswahlkriterium 1 

Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums (Abschlussnote) 

Gewichtung: 80 vom Hundert 

Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3. 

 

Auswahlkriterium 2 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse im Studienfach Geschichte im Umfang von mindestens 60 

ECTS-Credits 

Gewichtung: 20 vom Hundert 

Erläuterung: Der Nachweis von Kenntnissen im Studienfach Geschichte im Umfang von 

mindestens 60 ECTS-Credits kann sich rangverbessernd auswirken. 

Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.5. 

 

c. Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber wird durch das Ergebnis der Verbindung der 

genannten Auswahlkriterien gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU bestimmt. 
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IV. Besondere Regelungen bei Mehrfachbewerbungen 
 

Bei Bewerbungen an mehreren der am Programm beteiligten Hochschulen gilt: 
 

Wer von einer Hochschule abgelehnt wurde, kann sich im gleichen Jahr an keiner weiteren 

Hochschule für diesen Studiengang bewerben. Bei erfolgter Zulassung zum Studiengang werden 

alle weiteren Bewerbungen für diesen Studiengang an anderen Hochschulen hinfällig. 

Anlage
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Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 2.2.1.39. 
 

 

Zugangs- und Zulassungsregeln für den 

 

Masterstudiengang: Philosophie 

 

 

I. Allgemeine Zugangsvoraussetzung 
 

Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1 Buchstabe a BerlHG. 
 

Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16 

Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren 

Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu 

entnehmen. 
 

II. Erweiterte Zugangsvoraussetzung 
 

Die nachfolgende erweiterte Zugangsvoraussetzung ist zusätzlich durch die Antragstellerin oder 

den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden 

Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind der benannten 

Allgemeinen Anlage zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument 

enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen gelten soll, muss das 

entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 

Spezielle Kenntnisse 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in der Fachwissenschaft des Studienfaches Philosophie im 

Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits 

Erläuterung: Nachzuweisen sind spezielle Kenntnisse in Philosophie oder in einem verwandten 

Fach im Umfang von mindestens 60 ECTS-Credits. 

Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 
 

III. Regelungen zum Auswahlverfahren 
 

a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden 

Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert. 
 

b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle 

und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu 

entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein 

Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der 

Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 

Auswahlkriterium 1 

Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums (Abschlussnote) 

Gewichtung: 60 vom Hundert 

Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3. 
 

Auswahlkriterium 2 

Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in der Fachwissenschaft des Studienfaches Philosophie im 

Umfang von mindestens 90 ECTS-Credits 

Gewichtung: 40 vom Hundert 

Erläuterung: Der Nachweis von Kenntnissen in der Fachwissenschaft des Studienfaches 

Philosophie im Umfang von mindestens 90 ECTS-Credits kann sich 

rangverbessernd auswirken. 

Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.5. 
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c. Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule 
 

Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber wird durch das Ergebnis der Verbindung der 

genannten Auswahlkriterien gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU bestimmt. 
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